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Ausbildung der Bibliothekare
an wissenschaftlichen Bibliotheken in Osterreich

Dr. Edith Fischer, Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung, Wien

Der grofte Teil der wissenschaftlichen Bibliotheken — die Osterreichische
Nationalbibliothek, die Universitats- und Hochschulbibliotheken, Museums-
bibliotheken, Archivbibliotheken, die Bibliotheken der Piadagogischen Aka-
demien, Amts- und Behordenbibliotheken u.a. — gehort dem Bereich der
Bundesverwaltung an. Unter den an ihnen tédtigen Bibliothekaren unterschei-
det man die Dienstzweige

Hoherer Bibliotheksdienst!,
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken? und
Fachdienst an Bibliothekens3.

Die erfolgreiche Ablegung einer Dienstpriifung ist bei den ersten beiden
Dienstzweigen Voraussetzung fiir die Definitivstellung (Uberfithrung in das
unkiindbare Beamtenverhiltnis), beim Fachdienst Anstellungserfordernis. Die
Berufsausbildung des Hoheren und Gehobenen Dienstes — zugleich Vorbe-
reitung fiir die Dienstpriifung — besteht in einer Praxis, die fiir den Hoheren
Bibliotheksdienst mindestens 21 Monate (davon sechs Monate an der Oster-
reichischen Nationalbibliothek), fiir den Gehobenen Dienst mindestens 18
Monate (davon sechs Wochen an der Osterreichischen Nationalbibliothek)
dauert, sowie im Besuch eines Kurses an der Osterreichischen Nationalbiblio-
thek wiahrend des dort stattfindenden Teiles der praktischen Ausbildung; in

1 Anstellungserfordernis: ein abgeschlossenes Hochschulstudium.

2 Anstellungserfordernis: Absolvierung einer hoheren Lehranstalt.

3 Anstellungserfordernis: Nachweis der Erwerbung der fiir den Dienst erfor-
derlichen Vorkenntnisse durch eine im Dienst einer inlindischen Gebietskorper-
schaft zuriickgelegte Verwendung von wenigstens vier Jahren, die zumindest dem
mittleren Dienst entspricht, sowie die erfolgreiche Ablegung der Priifung fiir den
Fachdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken.
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Vortragen und Ubungen wird folgender Stoff geboten: Verfassungs- und
Dienstrecht, Buch- und Bibliotheksrecht, Bibliotheksverwaltung, Nominal-
katalogisierung, Sachkatalogisierung, Bibliographie, Geschichte der Wissen-
schaften, Schriftgeschichte, Buchdruck, Bucheinband, Buchillustration, Ex-
libris und Bibliotheksgeschichte. Dazu kamen, um der beruflichen Entwick-
lung Rechnung zu tragen, in den letzten Jahren Vortrage iiber Dokumen-
tation, EDV-Grundlagen, EDV und Bibliotheken, Dezimalklassifikation,
RAK, Buchhandel und Kanzlei- und Rechnungswesen.

AufBlerdem finden Fiihrungen in Bibliotheken, Druckereien u. . statt.
Der Besuch des Kurses ist fiir den Hoheren Bibliotheksdienst vorgeschrie-
ben4, fiir den Gehobenen Dienst (in Auswahl, z. B. ohne Schriftgeschichte
oder Sachkatalogisierung) iiblich. Wissenschaftliche Bibliothekare von ande-
ren Stellen konnen daran teilnehmen.

Bei der Priifung des Hoheren Bibliotheksdienstes wird in einer insgesamt
achtstiindigen Klausurarbeit die Losung schwieriger Katalogisierungsfragen,
die Ubersetzung kurzer fremdsprachiger Texte und die Transliteration von
Buchtiteln aus griechischer und cyrillischer Schrift sowie die Behandlung
eines Themas aus dem Gegenstand «Bibliotheksverwaltungslehre», «Biblio-
graphie und Geschichte der Wissenschaften» oder «Schrift- und Buchwesen»
verlangt.

Die miindliche Priifung umfat die Gegenstande Bibliotheksverwaltungs-
lehre, Bibliographie und Geschichte der Wissenschaften, Schrift- und Buch-
wesen und die wichtigsten Bestimmungen des Osterreichischen Verfassungs-
rechtes sowie den Aufbau und die Organisation der Osterreichischen Behdrden
und die wichtigsten Bestimmungen iiber die Rechte und Pflichten der Be-
diensteten der Gebietskorperschaft, in deren Dienst der Priifungsbewerber
steht5.

Diese rechtskundlichen Facher sowie Grundziige der librigen Gegenstinde
bilden auch den Stoff der miindlichen Priifung fiir den Gehobenen Dienst; in
der vorangehenden Klausurarbeit sind drei Biicher zu katalogisieren, je ein
Buchtitel aus griechischer und cyrillischer Schrift zu transliterieren und ein
bibliothekstechnisches oder buchkundliches Thema zu behandelns.

Mit Verordnung vom 27. Februar 19737 wurde auch die Priifung fiir den
Fachdienst an Bibliotheken geregelt. Im schriftlichen Teil wird die Darstel-
lung einfacher Arbeitsvorgdnge und Kenntnisse, die Nominalkatalogisierung
dreier einfacher Buchtitel und die Eintragung dreier Biicher ins Akzessions-
journal verlangt, bei der miindlichen Priifung Grundziige der Bibliotheks-
kunde, der praktischen Katalogkunde und die wichtigsten deutschsprachigen

4 Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. 236/1961.
5 Ebd.

6 Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. 192/1965.
7 Bundesgesetzblatt fiir die Republik Osterreich Nr. 88/1973.
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Nachschlagwerke sowie die wesentlichen Bestimmungen des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Ausbildungskurse werden nach Bedarf von
den groBen Bibliotheken veranstaltet.

Die derzeit anzuwendenden Priifungsordnungen fiir den Hoheren Biblio-
theksdienst und den Gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken
sollen nun durch neue Verordnungen ersetzt werden, in denen nicht nur die
Priifung, sondern auch die Ausbildung zu regeln sein wird; dies wird Anlal}
fiir eine langst angestrebte Neugestaltung mit folgenden Leitgedanken bieten:

1. Zum Inhalt:

1.1. Die Ausbildung kann nicht perfektes Konnen in jedem Tatigkeitsbereich
vermitteln, sondern nur ein Basiswissen;8
thre Aufgabe ist die Vermittlung der wichtigsten Grundlagen und eines
Uberblicks iiber die verschiedenen Tatigkeitsbereiche und Sparten des
Berufes in einem solchen Ausmalf3, dal3

— die Voraussetzungen fiir eine Spezialisierung durch die praktische
Tatigkeit am Arbeitsplatz sowie durch Fortbildungsveranstaltungen
geboten werden,

— die Voraussetzung fiir eine berufliche Mobilitit gegeben ist,

— das Verstiandnis fiir Organisation und Zusammenhidnge der Arbeits-
ginge im einzelnen Bibliotheksbetrieb sowie im gesamten Informa-
tionswesen und damit die Fahigkeit der Planung und Organisation ge-
fordert wird,

— nicht durch mangelnde Sachkenntnis auf Grund einer zu einseitig aus-
gerichteten Ausbildung Schaden verursacht werden kann (z. B. durch
unsachgemif3e Behandlung alter Biicher oder durch Ankauf ungeeig-
neter technischer Gerite usw.).

1.2. Die Ausbildung muf3 ihre laufende Fortsetzung und Ergdnzung in einer
berufsbegleitenden Fortbildung finden, die

— der arbeitsplatzspezifischen Spezialisierung,
— der arbeitsplatzbezogenen Fortbildung und
— der allgemeinen beruflichen Fortbildung dient.?

1.3. Der Stoff der Ausbildung und Dienstpriifung ist den modernen Berufs-
anforderungen anzupassen.

8 Vgl. Vorschlage fiir die kiinftige Ausbildung des hoheren, gehobenen und
mittleren Dienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken. Vorgelegt von der Kom-
mission fiir Ausbildungsfragen des VDB. — Koln 1973, S. 3.

9 Vgl. Empfehlungen zur Fortbildung im Bereich der wissenschaftlichen Biblio-
theken. Vorgelegt von der Kommission fiir Ausbildungsfragen des VDB und der
Kommission fiir Berufs- und Ausbildungsfragen des VdDB. — Miinchen und
Stuttgart 1976.
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1.4. Die Ausbildung soll praxisnahe sein.

1.5. Zu Vergleichszwecken soll der Ausbildungskandidat auch Dokumenta-
tionsstellen und andere Bibliotheken kennenlernen.

2. Zur Methode:

Der Ausbildungskandidat soll zu moglichst aktiver Beteiligung an der Aus-
bildung motiviert werden.

3. Zur Organisation:
3.1. Aus Griinden der Sparsamkeit und ZweckmaBigkeit ist

— nach Moglichkeit auf bestehende Einrichtungen zuriickzugreifen,
— der zentrale Lehrgang an der Osterreichischen Nationalbibliothek
moglichst rationell und effizient zu gestalten.
3.2. Die Ausbildungskandidaten aus allen Bibliotheken sollen die gleichen
Ausbildungsmoglichkeiten und Vorkenntnisse fiir den zentralen Kurs
erhalten.

Auf Grund dieser Uberlegungen konnte sich nach dem derzeitigen Stand
der Beratungen folgendes Konzept ergeben:10

Die Ausbildung beginnt mit einem Grundlehrgang, der ein halbes Jahr
dauert und im wesentlichen die praktischen Tétigkeiten der Buchbearbeitung
(Erwerbung, formale und sachliche ErschlieBung) und Beniitzung (Ausleihe,
Auskunftserteilung, Bibliographie u.d.) umfaf3t. Er wird an allen Ausbil-
dungsbibliotheken abgehalten, d.s. die Osterreichische Nationalbibliothek
und die (grof3te) Universitdtsbibliothek jeder Landeshauptstadt. Es folgt eine
kurze Praxis an einer wissenschaftlichen Bibliothek, einer Volksbiicherei und
einer Dokumentationsstelle in der Dauer von insgesamt fiinf Wochen.

Die theoretische Ergidnzung (Bibliotheksbetriebslehre, sachliche Erschlie-
Bung, Bau und Einrichtung von Bibliotheken, EDV, Buchkunde, AV-Medien,
rechtskundlicher Stoff und vieles andere) wird im zweiten Teil des Ausbil-
dungslehrganges geboten, der an der Osterreichischen Nationalbibliothek in
der Dauer von etwa zwei Monaten stattfindet. Schon wahrend des Grundlehr-
ganges bereiten sich die Ausbildungskandidaten anhand schriftlicher Unter-
lagen im Selbststudium auf diesen zentralen Lehrgang vor, in dem dann eine
Erlauterung, Wiederholung und Zusammenfassung des Stoffes geboten wird

10 Vgl. Reform des wissenschaftlichen Bibliothekswesens 1971—1975. Stand
und bisherige Ergebnisse. Zwischenbericht. Bundesministerium fiir Wissenschaft
und Forschung. Wien 1975, S.56—59, 65; Daten, Dienste, Dokumente, Wissen-
schaftliches Dokumentations- und Informationswesen in Osterreich. Zielsetzun-
gen, Beispiele. Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung. Wien 1975,
S. 951.
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und bei dem moderne Unterrichtsmethoden wie Diskussionen, Management
Games usw. nach Moglichkeit Anwendung finden sollen.

Die Priifung findet in zwei Teilen statt:

Die erste Teilpriifung, die im Anschluf3 an den Grundlehrgang abgehalten
wird, umfa3t die Ficher Nominalkatalogisierung und Bibliographie. Der
librige Stoff ist Gegenstand der zweiten Teilpriifung, die den Abschluf3 der
Ausbildung darstellt; sie besteht aus einem schriftlichen und einem miindli-
chen Teil.

Anstelle der schriftlichen Klausurarbeit kann auch eine Hausarbeit vor-
gelegt werden.

Die Reform der Ausbildung und Priifung fiir den Gehobenen Dienst an
wissenschaftlichen Bibliotheken kdnnte im wesentlichen in dieselbe Richtung
zielen.

Die Beratungen dariiber sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Jedenfalls
soll den Anforderungen an den Bibliothekar von heute — Orientierung auf die
Bediirfnisse des Beniitzers und Aufgeschlossenheit fiir die Probleme und Auf-
gaben einer modernen Betriebsfiihrung — Rechnung getragen werden.

Education for librarianship in the United Kingdom

Madeleine de la Haye, Lecturer, Brighton Polytechnic

During the last decade, education for librarianship has undergone nume-
rous changes. Before 1964, the Library Association, with one exception, had
complete autonomy over the education of librarians. All schools of librarian-
ship, with the exception of University College London, prepared their stu-
dents for the examination of the Library Association. The successful candi-
dates, given certain conditions, applied to be registered as Associates of the
Library Association and were awarded the AL A. Chartered librarians could
then proceed to the Fellowship of the Library Association (FLA) by success-
fully completing further examinations. There was a choice of full-time school,
part-time classes or correspondence courses.

Changes in the professional education of librarians have been the result of
a number of developments in recent years. Education for librarianship has
become virtually all undertaken by full-time study and it is now possible to
become a qualified librarian in a number of different ways, under the aegis of
various bodies.



	Ausbildung der Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken in Österreich

